


BEGRÜNDUNG 
gern. § 9 Abs. 8 Bundesbaugesetz zu der - Aufstellung -2(jelexupgx gegegmerx 

des verbindlichen Bauleitplanes Nr.  der Gemeinde  Kranzberg  

Ortsteil Links der Amper Landkreis Freising Planbezeichnung' :Bauh ofgebiet 

Fl.-Nr. 1 469/19 und Teilfl. der Fl. Nr. 469 und 465/47 

Gemarkung Kranzberg Änderungsvermerk: Plandatum  30.3.1989 

Entwurfsverfasser: Dipl. Ing. FH Willy Eisen, Architekt, Fabrikstr. 2 
5  Freising  

 

  

Einwohnerzahl der Gemeinde am:  30.6,87  DN 301 2 Richtzahl bis 19 = _ EW 

Gemeinde mit - geringer -xouitbenegz-xerhöbkex- Wohnsiedlungstätigkeit. 

Landesplanerische Einstufung der Gemeinde: Klein-, Unter-, Mittel-, Ober-Zentrum 

rd. 3050 EW 

A. Raurechtliche Voraussetzungen 

1. Die - Aufstellung - AmdeNiRg(-xargänzamg- des Bebauungsplanes erfolgt gern. -2§)2)tte 2 eeete x-

§ 8 Abs. 2 - Satz 1 -xatat,hp - BBauG 

2. Das Baugebiet wird - ganz -xtialjfflise - als )K±eireiRdiunmedahrxreinesx\yoi tegekietx- allgemeines Wohngeb. - 
19{StKehiettx-x1Drogfeetfttc z K dts3e 6tx-)737e4/4 rt§ge f5iictx-A &figs geigfeiigel Jri.N iicaZi8(0 INA x-ffl4cFititjffl - 

festgesetzt. 

3. In dem - ‚in(  kieseljnoxixe/imegchm x- genehmigten - Flächennutzungsplan wurde das Planungsgebiet - ganz - 

Aeleeelex- als Gemeinbedarfsflche (Bauhof) dargestellt. 

4. Begründung für die - Aufstellung -xgrA&UritiL-xeifah/Sj9ig - des Bebauungsplanes (insbes. bei § 8 Abs. 2 Satz 3 

BBauG) gern. Gemeinderatsbeschluß vom 7.3.1989 Nr. 1 6 Seite 97: 

R. Lage des Planungsgebietes 

1. Das Planungsgebiet liegt - nicht - im Außenberelch gern. § 35 BBauG,  m 2  der Ortsgrenze 

von . Es erhält über die -Straßen 

Anschluß an das bestehende Straßennetz. Bei der Ring - Straße erfolgt der An-

 

schluß - innerhalb - azdtazheex- der Ortsdurchfahrtsgrenze. 

2. Folgende Schutzzonen greifen in das Planungsgebiet 

3. Der nächste zentrale Ort Ist:  Freising u. Aliershallefittbrflung vom Planungsgebiet:  4712 •  km 

4. Entfernungen zu 

-a) Bahnhof Freising 12.000 m f) Gemeindekanzlei . 1200 

b) Omnibus chiegf3r-/1) -Haltestelle 500 mg)  Pfarr-  Kirche3 1200 m 

c) Volksschule . • 1.500 rn h) Postamt 1200 m 

d) Kindergarten . . 1.200 m1)     m 

e) Versorgungsläden . 1. 000 m k) m 

TF Tellflächen (sind gesondert ensugeben) 7  Himmelsrichtung 'Konfessionenngabe 
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C. Beschaffenheit des Planungsgebietes 

1. Geländeverhältnisse: 

eben 

2. Vorhandener Baumbestand: 

keiner 

3. Bodenbeschaffenheit: 

30 Cm Humus, danach Kies mit Lehmanteilen 

4. Max. Höhenunterschied: o,30 m 

5. Höchster Grundwasserstand unter OK Terrain:0  ,  5_1 , 0  m 

6. Erforderliche Maßnahmen zur Erzielung eines tragfähigen und trockenen Baugrundes: 

Nach Humus, und Lehmabtrag, flächenverdichtende Grubenkiesauf-
füllung, Kellergeschoß mit Abdichtung gegen drückendes Wasser 
(DIN 18.336) 

• D. Bodenordnende Maßnahmen 

1. Eine Umlegung gern. §§ 45 ff. BBauG wird für folgende Flurstücksnummern erforderlich: - 

2. Eine Grenzregelung gern. §§ 80 ff. BBauG wird für folgende Flurstücksnummern erforderlich: - 

3. Eine Flurbereinigung - ist - wird - nicht :durchgeführt durch das Flurbereinigungsamt 

E. Bauliche Nutzung 

1. Im Bebauungsplan wird die besondere Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 2 BaunutzungsVO) wie folgt festgesetzt: 

Besondere Art 
der baulichen Nutzung 

Bruttofläche 
ha 

 

Flurstücksnummern (TF = Teilflächen) 

Allgem. Wohngebiet 0,6127 469/19 

   

TF 469, TF 465/47 

• 

   

2. Flächenanteile 

Brutto-Baufläche 

abzüglich öffentliche Verkehrsflächen 

abzüglich Gemeindebedarfsflächen wie 

a) Zufahr ts- mit Grünfläche 0,0479 ha, = 7, 8  v• H-

 

b) ha, =  v. H. 

c) ha, = v. H. 

d) ha, =  v. H. 

Netto-Wohngebiet 0, 4731 ha, = 77 , 2 v. H. 

3. Es wurden 8 Parzellen mit  8 Wohngebäuden und etwa 8 Wohneinheiten,  16 Garagen, 

 

Pkw-Stellplätzen und Kinderspielplätzen ausgewiesen. 

  

4. Zu erwartender Bevölkerungszuwachs: 30-.  3  5  Einwohner mit 8 volksschulpflichtigen Kindern. 

- 2 - 

0,6127 

0,0917 

ha, = 100 v. FL 

ha,- 15 v.. Et 

    



F. Erschließung 

1. Streiten: 

Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt über die Ring -Straßen. 

Das Hauptverbindungsstück bis zum Planungsgebiet beträgt 200 m. 

Straßenprofile und Konstruktion: 

Asphaltstraße b = 5,50 m, einseit. Gehsteig b = 2,50 m 

Kostenträger: 10  v. H.1  die Gemeinde 

90 v.H. Käufer 

2. Wasser: 

Die Wasserversorgung erfolgt durch - anfornanc- Anschluß an die zentrale Wasserversorgungsanlage des/dat 

Zweckverbandes Freising-Süd, Neufahrn 

Nächste Anschlußmöglichkeit an die vorhandene - geplante -Wasserversorgungsanlage in m Entfernung-. 

Eine - Änderung - Erweiterung - der bestehenden Wasserversorgungsanlage wird erforderlich durch 

Kostenträger: Grundeigentümer 

3. Abwasser: 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch - Erregetle.lrereggen - Sammelkläranlage mit - beersitagrubm(xx tRtzognoick 

UrZe4effu'fig - Ableitung in den  1000  m entfernten Vorfluter (Bezeichnung): Amper 

Das Oberflächenwasser wird auf den Grundstücken versickert. 

akii.41P§texcextex-x4§9keictafetsiziAufbAx mIx5/§4-teedyekrerebnekikexan5PA xemlekteetieteelmeAttexteteoze 

ckefilAeX 
Nächste Ansr-hluEimdglichkest an den - geplanten -vorhandenen - Kanal in m Entfernung. • 

Eine - Änderung - Erweiterung - der bestehenden Abwasserbeseitigungsanlage wird erforderlich durch - 

Kostenträger: Grundeigentümer 

4. Strom: 

Die Stromversorgung erfolgt durch Isar-Amper-Werke AG 

mittels - Verkabelung -xlkekskie§texamhhift. Eine neue Trafo-Station wird - nicht - erforderlichxte§t mr-ixreek-einAe 

plaMIN Nächste Anschlußmöglichkeit an das bestehende Stromnetz in 

Kostenträger: Grundeigentümer 

5. Gas: 

Die Versorgung mit - Erdgas - Stadtgas - erfolgt durch 

 

m Entfernung. 

  

Nächste Anschlußmöglichkeit e ende Netz In m Entfernung. 

 

    

• 

er: 

6. Müll: 

    

Die festen Abfallstoffe werden beseitigt durch Landkreis Freising 

7. Die Erschließungsanlagen werden - in einem Zug -Ynxfacllieizedei2A15gCrIgliteM - ausgeführt: 

8. Die Erschließung wird - von der Gemeinde durchgeführt - 60f AxithrlträjiArlfflC1f felifetaearZen. 

1) mindosten. W v. FC 
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150, DM 
DM 

DM 

DM 

DM 

G. Hersteliungs'  kosten (überschlägige Ermittlung) 

1. Straßen, Wege, Plätze 

a) Fahrbahn 479 qm ä 
b) Wege qm ä 
c) Plätze qm ä 

d) Gehsteige  in a) enth. qm ä 

e) Randsteine Beton in a) enth.  Ifm ä Granit-

 

3 f) Straßenleuchten 

g) Grunderwerb 

h) 

i) 

Stck.ä1.500,--DM  
qm ä DM  

DM  
DM 

voraussichtlich . DM 

voraussichtlich . DM 

Summe der Abwasserbeseitigung: 

Kosten 
DM 

Einnahmen 
DM 

71.850,--

 

45.810,--

     

4.500,--

      

76.350,-- 45.810,--

 

6.800,--

  

15.000,--

 

800,--

       

22.600,--

  

14.000,--

 

25.600,--

 

10.000,--

  

1.600,--

       

25.600,-- 25.600,--

 

k) Herstellungskosten gern. Ziff. la) - i) abzüglich 60 v. H.1) 

Kostenanteil der Gemeinde in Höhe von DM 30.540,--

 

I) Die jährlichen Unterhaltungskosten aus den Anlagen gern 

Ziff. la) - i) betragen 

für die Gemeinde voraussichtlich DM 

Summe der Straßen, Welpe, Plätze: 

2. Wasserversorgung 

a) Hauptstrang 40 Um ä 170, --DM 

b) Hausanschlüsse  100	 Ifm ä 150, --DM 
c) Hydranten 1 Stck. ä 800, --DM 
d)  ä DM 

e) ä DM 

f) Änderung oder Erweiterung der bestehenden Wasserver-

sorgungsanlage durch 

g) Anschlußgebühr - lt. Satzung - durch Umlegung - 

pro Anschluß DM ergibt bei Anschlüssen 

h) Sonstige Leistungen der Anschlie8er, nämlich 

i) Die auf die Gemeinde fallenden jährlichen Unterhaltungs-

kosten für die Anlagen gem.Ziff. 2a)  - f) betragen 

Summe der Wasserversorgung: 

3. Abwasserbeseitigung (vIksilk- Trenn - System) 

a) Hauptsammler (Schmutzw.) 40  urriä 350, --DM 
b) Hauptsammler (Regenw.) 40  Ifm ä 250, CM 
c) Drainage Ifm ä DM 

d) Hausanschlüsse  S t C k. 8  Ifm ä 200, DM 
e) ä DM 

DM 
g) Änderung oder Erweiterung der bestehenden Zentralanlage 

durch 

h) Anschlußgebühr - lt. Satzung - durch Umlegung --

pro Anschlu83200 , —  DM ergibt bei  8  Anschlüssen 

i) Sonstige Leistungen der Anschließer, nämlich 

k) Die auf die Gemeinde fallenden jährlichen Unterhaltungs-

kosten für die Anlagen gem.Ziff.3a) - g) betragen 

1) mindestens 10 v. H., diese Kosten sind nicht auf Dritte abwälzbar 
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a) Hauptleitung 

b) Anschlußleitungen 

c) Sonderkosten für 

Ifm ä DM 

Ifm ä DM 

Ort, Tag c, ARCHITEKTURBÜRO 
J. V7v144/Li VVILLY EISEN  

1. Bürgermeister Der Enhieltefeen. FH, ARCHITEKT BAY AK 11 150 
FABRIKSTR. 2, 8050 FREISING. T. 08161/13811 - 5 - 

Kosten 
DM 

Einnahmen 
DM 

Oie Isar—Amper—Werke ver-

 

mit den -echnen direkt 
rundPigentiimern 

           

erungs—

  

imer. 

              

8. Gesamtkosten (Ziffern 1 mit 7) . 

9. Gemeindekosten 

a) Die der Gemeinde entstehenden Kosten - die zugunsten der Gemeinde anfallenden 

Überschüsse - aus den Anlagen gemäß Ziffern 1 - 7 betragen voraussichtlich 

b) Begründung bei Erzielung von Überschüssen: 

c) Die auf die Gemeinde fallenden jährlichen Untert4tungskosten gemäß Ziff. 1 1, 

2 i und 3 k betragen voraussichtlich . 

Freising, den 13.07.1989 Kranzberg, den 15.12.1989 

Ort. Tag 

Pcfi 

4. Stromversorgung (Verkabelung - Dachständer) 

d) Angschlußgebühr für Anschlüsse ä DM 

Ifm ä DM 

fm ä DM 

Anschlüsse ä DM 

Summe der Gasversorgung: 

6. Sonstige Kosten 

Planungs— , Vermessungs—  und Projekt 

b)  kosten tragen die Grundstückseigent 

i) Nachfolgelastenbeträge gem. Nachfolgelastenvertrag 

vom 

Summe der Nachfolgelasten: 

a) Hauptleitung 

b) Anschlußleitungen 

c) Sonderkosten für 

d) A ußgebühr für 

Summe der Stromversorgung: 

5. Gasversorgung (Stadtgas - Erdgas - Ferngas - Fernheizung 

Summe der sonstigen Kosten: 

7. Nachfolgetasten 

a) Schulhaus - Neubau - Erweiterung 

b) Kindergarten - Neubau - Erweiterung . 

c) Friedhof - Neuanlage - Erweiterung . 

d) Zusätzliche Verwaltungseinrichtungen . 

e) 

124.550,--  1 71.410,7-
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